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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Januarausgabe der Mandanten-Monatsinformation steht ganz im Zeichen 
des Jahreswechsels und informiert damit schwerpunktmäßig über die 
wichtigsten (steuer-)rechtlichen Neuerungen und Änderungen für das Jahr 
2023. 

Das dritte Entlastungspaket enthält weitere Maßnahmen, die größtenteils mit 
dem vom Bundestag am 02.12.2022 sowie Bundesrat am 16.12.2022 
verabschiedeten Jahressteuergesetz 2022 umgesetzt wurden. 

Das Jahressteuergesetz 2022 vereint zahlreiche Einzeländerungen im 
Steuerrecht, die sowohl zu Entlastungen als auch Erhöhungen führen. 
Steuervorteile ergeben sich unter anderem für den Mietwohnungsbau, den 
Betrieb kleiner Solarstromanlagen und das Arbeiten im Homeoffice. Änderungen 
im Bewertungsgesetz werden hingegen oftmals zu höheren Steuerbeträgen bei 
der Übertragung von Immobilienvermögen führen. Für Unternehmen in der 
Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriewirtschaft sieht das Gesetz eine 
Übergewinnabgabe vor. 

Zudem will die Bundesregierung mit den Strom- und Gas- und 
Wärmepreisbremsen Privathaushalte und Unternehmen von den stark 
gestiegenen Energiekosten entlasten. Nach dem Bundestag hat nun auch der 
Bundesrat abschließend grünes Licht für die Gesetze gegeben. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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(Steuerliche) Änderungen 2022/2023

Haus- und Wohnungsbesitzer müssen ihre Grundsteuer-

erklärung bis Ende Januar 2023 abgeben. Ursprünglich war 

als Frist Ende Oktober gesetzt. 

Bei sog. Midi-Jobs 
8erdienst bisher� �20�0�|Euro bis 

�.�00�00|Euro� steigt im Jahr 2023 die 8erdienstgrenze. 

-ünHtig dürHen monatlich bis zu 2.000|Euro Xerdient wer-

den. Bis zu dieser Grenze gilt, dass Beschäftigte geringere 

5ozialXersicherungsbeiträge zahlen müssen.

#rbeitgeber sind Xon 2023 an Xerp�ichtet, am /eldeXer-

fahren zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung (eAU) teilzunehmen. Kranke Arbeitnehmer, die 

gesetzlich Xersichert sind, müssen ihrem Arbeitgeber dann 

keine AU-Bescheinigung auf 2apier mehr Xorlegen, bekom-

men aber in der Praxis einen Ausdruck für ihre Unterlagen.

8ermieter müssen sich ab Januar in Xielen Fällen an der 

Klimaabgabe ihrer /ieter fürs Heizen beteiligen. &er 

sog. CO2-Preis wird nach einem 10-Punkte-Stufenmodell 

zwischen /ieter und 8ermieter aufgeteilt. Je weniger kli-

mafreundlich das Haus ist, desto mehr muss der Vermieter 

übernehmen. Bislang müssen /ieter die Abgabe zahlen, 

die helfen soll, den klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß 

zu senken.

&er Grundfreibetrag – also das steuerfreie Existenzmi-

nimum – steigt um ��1|Euro auf 10.�0�|Euro 
+n�ations-

ausgleichsgesetz�. &er Spitzensteuersatz Xon �2 �, der 

im /oment ab einem zu Xersteuernden Einkommen Xon 

��.���|Euro greift, ist im Jahr 2023 ab �2.�10|Euro fällig.

&as Kindergeld steigt zum 01.01.2023 auf einheitlich 

2�0|Euro pro /onat und Kind. &er Kinderfreibetrag 

soll für jeden Elternteil rückwirkend im Jahr 2022 Xon 

2.�30|Euro auf 2.�10|Euro 
� 
 �0|Euro�, im Jahr 2023 Xon 

2.�10|Euro auf 3.012|Euro 
� 
 202|Euro� und im Jahr 2024 

Xon 3.012|Euro auf 3.1�2|Euro 

 1�0|Euro� angehoben 

werden. &er Unterhaltshöchstbetrag für 2022 wurde 

rückwirkend Xon �.���|Euro auf 10.3��|Euro angehoben. &a 

der Unterhaltshöchstbetrag dem Grundfreibetrag entspricht, 

steigt er 2023 und 202� entsprechend an.

&ie Krankenkassenbeiträge – momentan im Schnitt bei 

1�,� � – werden im neuen Jahr 2023 um Xoraussichtlich 0,3 

Punkte auf im Schnitt 1�,2 � angehoben.

+n der gesetzlichen 4entenXersicherung werden zum 

01.01.2023 die Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Xor-

gezogenen Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten 

grundlegend reformiert. Frührentner können dann belie-

big Xiel hinzuXerdienen, ohne dass ihnen die 4ente gekürzt 

wird. +m Bereich der Erwerbsminderungsrenten werden die 

HinzuXerdienstmöglichkeiten deutlich ausgeweitet.

+m Künstlersozialversicherungsgesetz wird für Berufs-

anfänger die /öglichkeit erweitert, sich bei erstmaliger 

Aufnahme einer selbstständigen künstlerischen oder pu-

blizistischen 6ätigkeit Xon der Versicherungsp�icht in der 

gesetzlichen Kranken- und P�egeXersicherung befreien 

zu lassen. Außerdem wird es Künstlern künftig dauerhaft 

möglich sein, sich mit nichtkünstlerischer Tätigkeit etwas 

hinzuzuXerdienen.

Jahressteuergesetz 2022

&as Jahressteuergesetz 2022 reagiert auf aktuelle 

Erfordernisse, setzt EU-Vorgaben und die Ergebnisse der 

4echtsprechung um, regelt fachliche Fragen und korrigiert 

redaktionelle Fehler. /it mehr als 100 Einzelregelungen Suer 

durch das Steuerrecht ändert es eine Vielzahl Xon Gesetzen.

Anpassung von Pauschalen und Freibeträgen

Vereinfacht werden die 4egelungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer. Aufwendungen dafür sind – soweit der 

/ittelpunkt der Tätigkeit im Arbeitszimmer liegt – auch 

dann abziehbar, wenn für die betriebliche oder beru�iche 

Tätigkeit ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Zur 

Erleichterung soll in diesen Fällen auch die Wahl eines pau-

schalen Abzugs in Höhe Xon 1.2�0|Euro im Jahr möglich sein. 

&amit soll sichergestellt werden, dass Steuerp�ichtige nicht 

schlechter gestellt werden als solche, die nur die Homeof�ce-

Pauschale abziehen. &urch die Fortführung und Verbesse-

rung der Homeof�ce-Pauschale können Steuerp�ichtige 

dauerhaft für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließlich 

zuhause arbeiten, einen Betrag Xon sechs|Euro geltend 

machen – ab 2023 maximal 1.2�0 statt bisher �00|Euro. 

&amit sind künftig 210 Homeof�ce-Tage begünstigt. &ie 

4egelung gilt auch, wenn kein häusliches Arbeitszimmer 

zur Verfügung steht. &er Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

bei den Werbungskosten steigt ab 01.01.2023 Xon 1.200 

auf 1.230|Euro. &er Entlastungsbetrag für Alleiner-

ziehende wird Xon �.00�|Euro auf �.2�0|Euro angehoben. 

&er Sparer-Pauschbetrag für Zins- und Kapitaleinkünfte 

wird Xon �01|Euro auf 1.000|Euro erhöht. &er Ausbildungs-

freibetrag steigt Xon �2� auf 1.200|Euro.

Abschreibungen im Wohnungsbau

Für Fertigstellungen ab 01.0�.2023 wird die lineare Abschrei-

bung für Wohngebäude Xon 2 � auf 3 � angehoben. Auch 

für den Mietwohnungsbau wurden bessere Abschrei-

bungsmöglichkeiten beschlossen� &ie Sonderabschreibung 

wird fortgeführt, wird aber an klimafreundliches Bauen 

gekoppelt. .aut Gesetz können für Xier Jahre jeweils � � der 
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Herstellungskosten steuerlich abgesetzt werden, solange die 

$aukosten nicht Øber �����|'uro Rro 3uadratOeter liegen 

und der sehr hohe 5tandard des 'nergieeH�zienzhauses �� 

eingehalten wird.

Photovoltaikanlagen steuerfrei

Einnahmen aus kleinen Solarstromanlagen sind rückwirkend 

ab Jahresanfang 2022 steuerfrei. Ab 2023 entfällt für Kauf 

und +nstallation Xon 2hotoXoltaikanlagen bis zu einer .eis�
tung Xon 30 Kilowatt und StromsReichern die 7msatzsteuer 

Xon �� � 
und somit auch der 8orsteuerabzug��. 

Besteuerung von Energie-Entlastungen

+nfolge der hohen EnergieRreise erhalten )as� und 9är-

mekunden eine staatliche Soforthilfe. +m &ezember 2022 

übernimmt der Bund die Abschlagszahlungen. Als Beitrag zur 

sozialen Ausgewogenheit soll dieser Vorteil besteuert wer-

den. &ie Versteuerung erfolgt im Jahr der Endabrechnung 

– also in dem auf das Verbrauchsjahr folgende Steuerjahr 

2023. &ie Besteuerung trifft ausschlie»lich Soli-<ahler� eine 

Freigrenze stellt dies sicher. An diese Freigrenze schließt 

sich eine „Einstiegsphase“ in die Besteuerung an, in deren 

Verlauf diese aufwächst. &adurch wird ein sog. Fallbeileffekt 

Xermieden� damit gemeint ist eine sofortige Vollbesteuerung, 

wenn die Freigrenze nur geringfügig überschritten wird.

Altersvorsorge

&er Xollständige Sonderausgabenabzug für AltersXorsor-

geaufwendungen soll schon ab 2023 Xollzogen werden. 

Bisher waren für 2023 noch �� � und �� � für 202� Xorge-

sehen. /ithilfe der  nderung soll eine doppelte Besteuerung 

Xermieden werden.

Immobilienerbe wird teurer

&ie ¸bertragung Xon +mmobilienXermÒgen – etwa durch 

Schenkungen und Erbschaften – wird teurer�  nderungen 

im Bewertungsgesetz können dazu führen, dass bei der 

9ertermittlung einer +mmobilie der steuerliche 9ert ab 

Jahresanfang 2023 höher angesetzt werden muss. Ziel ist 

eine Xerkehrswertnähere Bewertung. &adurch könnten 

Erbschaft-, Schenkung- und Grunderwerbsteuer höher 

ausfallen.

Steuer-ID: Direkter Auszahlungsweg

/it dem Jahressteuergesetz wird erstmals ein direkter Aus-

zahlungsweg für die /öglichkeit staatlicher Hilfen unter 

0utzung der steuerlichen +denti�kationsnummer geschaf-

fen. &adurch soll die Auszahlung bestimmter zukünftiger 

Leistungen des Bundes wie zum Beispiel Nothilfen oder 

Klimagelder erleichtert werden.

Übergewinnsteuer für Unternehmer

7nternehmen in der Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und 4af�nerie-

wirtschaft sollen einen auf die Wirtschaftsjahre 2022 und 

2023 befristeten Energiekrisenbeitrag leisten. &amit wird 

eine EU-Vorgabe umgesetzt. Gewinne, die im Vergleich zu 

den Vorjahren den &urchschnittsgewinn um 20 � überstei-

gen, werden mit 33 � besteuert. &ie auf eine bis drei /illi-

arden|Euro geschätzten Einnahmen sollen zur Finanzierung 

der Strompreisbremse für Verbraucher beitragen.

Energiepreisbremse

Preisdeckel für Strom, Gas und Wärme

Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat abschlie-

ßend grünes Licht für die Gesetze zur Entlastung Xon 2riXat-

haushalten und Unternehmen Xon den stark gestiegenen 

Energiekosten gegeben.

Für Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen gilt die 

Gaspreisbremse ab /ärz 2023 und umfasst auch rückwir-

kend die /onate Januar und Februar. &as bedeutet, dass ein 

Kontingent Xon �0 � ihres ErdgasXerbrauchs zu �2|%ent je 

kWh gedeckelt wird, es dafür also einen 4abatt im Vergleich 

zum /arktpreis gibt. Für Wärme beträgt der gedeckelte 2reis 

�,�|%ent je kWh. Für den restlichen Verbrauch muss der 

normale /arktpreis gezahlt werden. +m /ärz werden diese 

Verbraucher zusätzlich einmalig einen rückwirkenden Ent-

lastungsbetrag für die /onate Januar und Februar erhalten. 

Um den Zeitraum bis zur Gaspreisbremse zu überbrücken, 

übernimmt der Bund zudem den &ezember-Abschlag für 

priXate Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen.

&ie Strompreisbremse deckelt den Strompreis für Haus-

halte und Kleingewerbe mit einem jährlichen Verbrauch Xon 

bis zu 30.000|kWh auf �0|%ent pro kWh. &as gilt für ein 

Kontingent in Höhe Xon �0 � des historischen Verbrauchs, 

also in der 4egel des VorjahresXerbrauchs. Für mittlere und 

große Unternehmen mit mehr als 30.000 kWh JahresXer-

brauch liegt der 2reisdeckel bei �3|%ent pro kWh – zuzüg-

lich Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. &as 
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IKNV�HØT�GKP�-QPVKPIGPV�KP�*ÒJG�XQP������KJTGU�JKUVQTKUEJGP�
Verbrauchs. Oberhalb des jeweils rabattierten Kontingents 

fallen die üblichen Strompreise an. Energiesparen lohnt sich 

also weiterhin. 

Für Haushalte, die mit Pellets, Heizöl oder Flüssiggas 

hei\en, wird eine HÀrtefallregelung eingerichtet. &a\u 

stellt der Bund im Wirtschaftsstabilisierungsfonds maximal 

�,�|/rd.|Euro \ur Verfügung. &ie BundeslÀnder MÒnnen die 

/ittel für <uschüsse \ur &ecMung der Hei\Mosten einset\en. 

Hier\u werden Bund und .Ànder eine VerwaltungsXerein-

barung treffen.

Einkommensteuer

Zeitpunkt des Wegfalls eines negativen  

Kapitalkontos

&as Finan\gericht /ünster hat \um <eitpunMt des Wegfalls 

eines negatiXen KapitalMontos Stellung genommen.

&as KapitalMonto falle s mit der KonseSuen\ des Eintritts der 

daran geknüpften Folgen – zu dem Zeitpunkt weg, zu dem 

feststehe, dass ein #usgleich des negatiXen Kapitalkontos 

mit zukünftigen Gewinnanteilen nicht mehr in Betracht 

komme, spÀtestens im /oment der BetriebsXerÀu»erung 

oder -aufgabe. Ob und in welcher Höhe ein Ausgleich des 

negatiXen Kapitalkontos nicht mehr in Betracht komme, 

müsse mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

feststehen, etwa aufgrund einer Betriebseinstellung bei 

fehlenden stillen 4eserXen im GesellschaftsXermögen oder 

Ablehnung der Eröffnung des +nsolXenzXerfahrens mangels 

/asse. /a»geblich seien die VerhÀltnisse am Bilanzstich-

tag unter Berücksichtigung werterhellender Umstände bis 

zur Aufstellung der Bilanz. &ie Feststellungslast trage das 

Finanzamt.

Doppelte Haushaltsführung:  

Keine Berücksichtigung eines separat von  

der Wohnung angemieteten Pkw-Stellplatzes

&ie Aufwendungen für einen separat Xon der Wohnung 

angemieteten Pkw-Stellplatz gehören nicht zu den – der 

Höhe nach nur beschränkt mit maximal �.���|Euro pro 

/onat abziehbaren – Aufwendungen für die 0utzung der 

dUnterkunftq. So entschied das Finanzgericht /ecklenburg-

Vorpommern.

Anders wäre es dann, wenn Wohnung und Stellplatz stets 

eine untrennbare Einheit bilden würden, oder möglicherwei-

se auch dann, wenn im Einzelfall Wohnung und Stellplatz 

nur zusammen angemietet werden konnten und zusammen 

angemietet worden seien. Ersteres treffe allgemein nicht zu, 

da eine Wohnung in Xielen Fällen 
gerade in Gro»städten� 
auch ohne Stellplatz angemietet oder erworben werden 

könne� und .etzteres treffe im Streitfall nicht zu.

Lohnsteuer

Sachbezugswerte 2023

Wenn /ahlzeiten arbeitstäglich unentgeltlich oder Xerbilligt 

an die Arbeitnehmer abgegeben werden, muss diese Zuwen-

dung des Arbeitgebers lohnsteuerlich bewertet werden. /it 

der d&reizehnten Verordnung zur  nderung der SozialXersi-

cherungsentgeltXerordnungp stehen die Sachbezugswerte 

für das ,ahr ���� fest. /a»geblich für die Wertebestimmung 

war der Verbraucherpreisindex im Zeitraum Xon ,uni ���� 

bis ,uni ����. &ie Werte spiegeln somit den hohen +n�ati-

onsanstieg nur teilweise wider.

&ie Werte im ¸berblick�

&er monatliche Sachbezugswert für verbilligte oder un-

entgeltliche Mahlzeiten beträgt ab ��.��.���� ���|Euro. 

&amit sind für ein Frühstück kalendertäglich �,��|Euro und 

für ein /ittag- oder Abendessen kalendertäglich �,��|Euro 

anzusetzen. &er kalendertägliche Gesamtwert für Verp�e-

gung liegt demnach bei �,��|Euro.

Ab dem 01.01.2023 beträgt der Sachbezugswert für freie 

oder verbilligte Unterkunft an Arbeitnehmer 2��|Euro. 

&araus ergibt sich ein kalendertäglicher Wert ab dem 

01.01.2023 in Höhe Xon �,�3|Euro. &er Wert der Unterkunft 

kann auch mit dem ortsüblichen /ietpreis bewertet werden, 

wenn der Tabellenwert im Einzelfall unbillig wäre.

&ie Sachbezugswerte 2023 sind bereits ab dem ersten Ab-

rechnungsmonat des Jahres 2023 maßgeblich, da die geän-

derte SXEV am 01.01.2023 in Kraft treten. &ie Xorgenannten 

Sachbezugswerte unterliegen sowohl der Steuer- als auch 

der Beitragsp�icht in der Sozialversicherung.

Umsatzsteuer

Unternehmereigenschaft bei planmäßigem  

An- und Verkauf im Rahmen eines Internethandels

&er Bundes�nanzhof entschied, dass ein Verkäufer, der auf 

jährlich mehreren hundert Auktionen Waren über „eBay“ 

Xeräußert, eine nachhaltige und damit umsatzsteuerrechtlich 

eine unternehmerische steuerp�ichtige Tätigkeit ausübt.  

&ie Aufzeichnungsp�ichten gehören nicht zu den materiellen 

Voraussetzungen der &ifferenzbesteuerung. Ein Verstoß 

gegen die Aufzeichnungsp�ichten führt deshalb nicht grund-

sätzlich zur Versagung der &ifferenzbesteuerung.

+m Streitfall erwarb die Klägerin bei Haushaltsau�ösungen 

Gegenstände und Xerkaufte diese über einen Zeitraum Xon 

fünf Jahren auf der +nternet-Auktions-Plattform „eBay“ in 

ca. 3.000 Versteigerungen und erzielte daraus Einnahmen 

Xon rund 3�0.000|Euro.
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Ermäßigter Umsatzsteuersatz in Gastronomie  
und 9,0 % Vorsteuerpauschale für Landwirte  
zum 01.01.2023

&GT�$WPFGUTCV�DGUEJNQUU�CO�������������FCUU�GU�DKU�'PFG�
�����DGKO� TGFW\KGTVGP�7OUCV\UVGWGTUCV\� XQP�����CWH� 
4GUVCWTCPV� WPF 8GTR�GIWPIUFKGPUVNGKUVWPIGP 
OKV #WUPCJ-

OG FGT #DICDG XQP )GVTÀPMGP� DNGKDV� #W»GTFGO YWTFGP 

FGT &WTEJUEJPKVVUUCV\ WPF FKG 8QTUVGWGTRCWUEJCNG HØT .CPF-

YKTVG CD ���������� CWH � � CPIGRCUUV� 

Gewerbesteuer

Auswirkungen der Doppelbesteuerung von 
Einkünften mit Gewerbe- und Einkommensteuer

&KG 'KPMØPHVG CWU GKPGO )GYGTDGDGVTKGD WPVGTNKGIGP UQ-

wohl der Gewerbesteuer als auch der Einkommensteuer 

bzw. bei Körperschaften der Körperschaftsteuer. Um eine 

¸berlastunI der natØrlichen 2ersonen mit beiden 5teuern 

zu Xermeiden� wird die Gewerbesteuer in t[pisierender 

Weise auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen 

angerechnet, bei Körperschaften gibt es keine Anrechnung. 

&ie Anrechnung erfolgt über eine Pauschalierung des An-

rechnungsbetrages mit dem �,�-(achen des festgesetzten 

Gewerbesteuermessbetrags. +n der Auswirkung wird damit 

die Gewerbesteuer bis zu einem *ebesatz Xon ��� � 

angerechnet. Bei höheren Hebesätzen, wie sie in allen 

Gemeinden mit über ��.��� Einwohnern festgesetzt wur-

den, wirkt die Anrechnung daher nicht Xollständig. +st der 

Hebesatz niedriger, wirkt eine Begrenzung auf den Betrag 

der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer einer �ktiXen An-

rechnung entgegen. Aber auch bei der Einkommensteuer 

gibt es einen Höchstbetrag der Ermä»igung. &a bei Xielen 

natürlichen Personen mehrere Einkunftsarten zum zu Xer-

steuernden Einkommen beitragen, wird nur die anteilige 

Einkommensteuer gemindert, die auf die gewerblichen 

Einkünfte entfällt. &as folgende Beispiel zeigt, wie sich die 

Begrenzungen auswirken: 

�� Einkünfte aus Gewerbebetrieb � ���.���|Euro

�� ¸brige Einkünfte � ��.���|Euro

�� Abzug für 5onderausgaben etc. � ��.���|Euro

�� Einkommensteuer auf ���.���|Euro zu Xersteuerndes 

Einkommen � ��.���|Euro 

�� &aXon anteilig auf gewerbliche Einkünfte � ��.���|Euro

�� Gewerbesteuer bei natürlichen Personen bei Hebesatz 

��� � � ��.���|Euro

�� &aXon anrechnungsfähig: �,���|Euro Z �,� � ��.���|Euro 

�� 8erbleibende Einkommensteuer � ��.���|Euro

Ein erheblicher Teil der Einkünfte wird demnach weiterhin 

mit Gewerbesteuer und Einkommensteuer belastet. Bei 

Personengesellschaften wird der Gewerbesteuermessbetrag 

auf die Gesellschafter im Verhältnis der handelsrechtlichen 

Suotalen GewinnXerteilung aufgeteilt. &ies hat zur (olge, 

dass Vorabgewinnanteile, TätigkeitsXergütungen, <insen 

für Gesellschafter-&arlehen und auch /ieten für 5onderbe-

triebsXermögen nicht bei der Aufteilung berücksichtigt wer-

den. &adurch werden Gesellschafter, die diese Vergütungen 

erhalten, dafür nicht Xon der Gewerbesteuer entlastet. &ies 

kann nur im Wege einer ziXilrechtlichen Vereinbarung erfol-

gen. Weiteres Gewerbesteuer-Anrechnungspotenzial geht 

Xerloren, wenn Kapitalgesellschaften an der Personenge-

sellschaft beteiligt sind, denn diese Gesellschaften erhalten 

keine Anrechnung.

Verfahrensrecht

Voraussetzungen für den Übergang zur 
Außenprüfung bei einer Kassen-Nachschau

Wenn bei der Kassen-Nachschau dem Prüfer nicht die erbe-

tenen Unterlagen übergeben werden, ist dies ein Grund, den 

¸bergang zur Betriebsprüfung anzuordnen. 5o entschied 

das (inanzgericht Hamburg. &er Betriebsprüfer Xerwirke 

nicht die /öglichkeit des ¸bergangs, wenn er diesen nicht 

sofort anordne, sondern er dem 5teuerp�ichtigen zunächst 

die Chance einräumt, die Unterlagen nachzureichen.
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Januar 2023 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung Januar/Februar 2023

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.01.20231 10.02.20232

Umsatzsteuer 10.01.20233 10.02.2023�

Umsatzsteuer SonderXorauszahlung Entfällt 10.02.2023

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

¸berYeisung5 13.01.2023 13.02.2023

Scheck6 10.01.2023 10.02.2023

Gewerbesteuer Entfällt 15.02.2023

Grundsteuer Entfällt 15.02.2023

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

¸berweisung5 Entfällt 20.02.2023

Scheck6 Entfällt 15.02.2023

SozialXersicherung� 2�.01.2023 2�.02.2023

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

&ie Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts� 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen /onat, bei 8iertelLahreszahlern für das abgelaufene KalenderXiertelLahr, bei ,ahreszahlern für das abgelaufene  

Kalenderjahr.

2 Für den abgelaufenen /onat.

3 Für den abgelaufenen /onat, bei &auerfristXerlängerung für den Xorletzten /onat, bei 8ierteljahreszahlern ohne &auerfristXerlängerung  

für das abgelaufene KalenderXierteljahr.

� Für den abgelaufenen /onat, bei &auerfristXerlängerung für den Xorletzten /onat, bei 8ierteljahreszahlern mit &auerfristXerlängerung  

für das abgelaufene KalenderXierteljahr.

5 UmsatzsteuerXoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

/onats 
auf elektronischem 9eg� abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 9erktag  

der Stichtag. $ei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 6agen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine ¸berweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

� &ie SozialXersicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden /onats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

Xermeiden, emp�ehlt sich das LastschriftXerfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise.  

&iese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage Xor Fälligkeit 
d.|h. am 25.01.2023�22.02.2023, jeweils 0|Uhr�  

Xorliegen. 4egionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch eZtern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn� und Gehaltsdaten etwa zehn Tage Xor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. &ies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen /ontag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum

� 2022 Alle 4echte, insbesondere das 8erlagsrecht, allein beim *erausgeber &ATE8 eG, �032� 0ürnberg 
8erlag�.

&ie +nhalte wurden mit grÒ»ter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine Xollständige &arstellung und  

ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall.

&ie enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

&ie 8erwendung der +nhalte und der Bilder im KonteZt dieser /andanten�/onatsinformation erfolgt mit Einwilligung der &ATE8 eG.
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